
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,        23.04.2021 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab kommenden Montag, 26.04., gilt eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler (vgl. beigefügtes Anschreiben 
des Bildungsministeriums).  
 
Durchgeführt werden diese Tests in der Schule, das Vorlegen einer Einverständniserklärung entfällt. Mit dem 
Erscheinen Ihres Kindes in der Schule erklären Sie sich mit der Durchführung der Selbsttests einverstanden. In 
Abstimmung mit den schulischen Gremien (Schulleitung, Schulelternbeirat, Örtlicher Personalrat, Schülervertretung) 
und der Schulaufsicht verweise ich auf folgende Punkte: 
  
 
1.  Die Testungen der Schülerinnen und Schüler erfolgen grundsätzlich in der Schule. Akzeptiert werden alternativ 
nur Testnachweise von anerkannten Testzentren und Testeinrichtungen oder von Ärztinnen und Ärzten 
abgenommene oder überwachte Tests, die zum Zeitpunkt der Vorlage in der Schule nicht älter als 24 Stunden sind. 
Nachweise von Eltern und Sorgeberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schülern über Tests, die zuhause 
durchgeführt wurden (Selbsttests), werden nicht akzeptiert. Es besteht auch nicht die Möglichkeit, Testkits aus der 
Schule zur Testung zuhause an die Schülerinnen und Schüler auszuhändigen. 
 
  
 
2.  Schülerinnen und Schüler, die nicht an den Testungen und somit am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ein 
alternatives pädagogisches Angebot, dass nicht mit dem Präsenzangebot vergleichbar ist und sich auf das 
Bereitstellen der Arbeitsmaterialien und dem Erteilen von Arbeitsaufträgen beschränkt. Wie im Krankheitsfall sind 
die Schülerinnen und Schüler angehalten, sich über die Lerninhalte zu informieren und nachzuarbeiten. 
 
  
Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
S. Schilling 
komm. Schulleiter Stefan-Andres RS+ mit FOS Schweich  
 


